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Ablauf Meldung bei Gefährdung durch Drogenkonsum 
(Art. 3c BetmG) 

 

 

Feststellung Problem (auffälliges Verhalten)  
Eine Amtsstelle oder Fachperson im Erziehungs-, Sozial-, Gesundheits-, Justiz- oder Polizeiwesen stellt im 
Rahmen ihrer amtlichen oder beruflichen Tätigkeit bei einer Person eine vorliegende oder drohende sucht-
bedingte Störung im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen fest. 

Meldung an die Meldestelle 
Die Amtsstelle oder Fachperson macht eine schriftliche Meldung an die definierte Meldestelle. Die be-
troffene Person bzw. ihr gesetzlicher Vertreter (bei Personen < 18 Jahren) muss von der Amtsstelle oder 
Fachperson über die geplante Meldung informiert werden. 

Bestätigung 
Die Meldestelle bestätigt der meldenden Amtsstelle oder Fachperson schriftlich den Eingang der Meldung 
und weist auf die Möglichkeit einer Gefährdungsmeldung an die KESB gemäss Art. 443 ZGB hin. 

 

Einladung zum Gespräch 
Die gemeldete Person wird, wenn möglich telefonisch, sonst schriftlich zu einem Erstgespräch eingeladen 
(bei Personen < 18 Jahren via deren gesetzliche Vertretung). Der Termin wird schriftlich bestätigt. 

Person nimmt Termin bei 
Beratungsstelle nicht wahr 

Nochmalige Einladung 
durch Meldestelle 

Die eingeladene Person nimmt den Termin auf der Beratungsstelle wahr 
(bei Personen < 18 Jahren ggf. mit der gesetzlichen Vertretung) 

Person nimmt Termin auf 
Beratungsstelle nicht wahr 

Kein Problem 
vorhanden 

Ein für alle Seiten sinnvoller Be-
ratungsauftrag ist möglich 

Beratung auf freiwilliger Basis 

Erfolgreiche 
Beratung 

Ein für alle 
Seiten sinn-
voller Bera-
tungsauftrag 
ist nicht mög-
lich 

Ist eine Meldung an 
die KESB nötig? 

Nein Ja 

Meldung an 
KESB gem. 
Art. 443 ZGB 

Abbruch der Beratung 

 

Abschluss (ohne Rückmeldung an die meldende Amtsstelle oder Fachperson) 


